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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.2002

Norm

WEG 1975 §17

WEG 1975 §19

Rechtssatz

Die fehlende Aufschlüsselung der Vorschreibung einer Akontoforderung in Betriebskosten einerseits und

Instandhaltungskosten andererseits macht die Vorschreibung nicht unzulässig. Die Miteigentümer und

Wohnungseigentümer sind auch zur Bezahlung derartiger vorgeschriebener Akontoforderungen verpflichtet.
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